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 Zu § 22 Abs 2 Waffengesetz 1996 (WaffG)  
 
Derzeit bedarf es bei der Ausstellung eines Waffenpasses entsprechend der einschlägigen 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH, 21.10.2011, 2010/03/0058) stets 
einer Einzelfallüberprüfung. Anhand der vom Verwaltungsgerichtshof entwickelten 
Kriterien prüfen die Waffenbehörden ein Vorliegen der konkreten und qualifizierten 
Gefahrenlage für den Antragsteller sowie ob dieser Gefahr am zweckmäßigsten mit 
Waffengewalt wirksam begegnet werden kann.  
 
Dies hat im Bereich des Sicherheitsgewerbes (Berufsdetektive, Bewachungsgewerbe), nicht 
zuletzt auch aufgrund der extrem kasuistischen Rechtsprechung des VwGH zu § 22 Abs 2 
WaffG, zu einer uneinheitlichen Vollzugspraxis durch die zuständigen Sicherheitsbehörden 
in Österreich geführt. Diese uneinheitlichen Vollzugspraxis, die in den letzten Monaten in 
dokumentierten Fällen bei Sicherheitsbehörden einzelner Bundesländer aufgrund 
willkürlicher und zu restriktiver Auslegung negative Entscheidungen im Rahmen der 
Bedarfsüberprüfung zur Folge hatte, führt – abgesehen vom hohen Verwaltungsaufwand - 
einerseits zu Wettbewerbsverzerrungen und andererseits zu massiven 
versicherungsrechtlichen Problemen, zumal im Bereich des Personenschutzes bzw. des 
Geld- und Werttransportes von Auftraggebern und/oder Versicherungen das Führen von 
Waffen bei den betreffenden Mitarbeitern der Sicherheitsunternehmen in der Regel 
vorausgesetzt wird.  
 
In § 22 Abs 2 WaffG sollten daher jene Arbeitnehmer von Sicherheitsunternehmen 
aufgenommen werden, die Tätigkeiten ausüben, die aus der Natur der Tätigkeiten selbst 
zweifelsfrei durch eine erhöhte Gefahrengeneigtheit gekennzeichnet sind und für die daher 
im Einzelfall das Vorliegen einer konkreten und qualifizierten Gefährdungslage nicht mehr 
glaubhaft gemacht werden muss. Im Bereich der Berufsdetektive ist diese Voraussetzung 
jedenfalls beim gewerblichen Schutz von Personen gemäß § 129 Abs 1 Z 7 GewO und im 
Bereich des Bewachungsgewerbes bei der Durchführung von gewerblichen Transporten von 
Geld und Wertgegenständen gemäß § 129 Abs 5 Z 3 GewO erfüllt. 
 
Zur Umsetzung dieser Forderung wird ersucht, die im Entwurf vorgesehene Formulierung 
des § 22 Abs. 2 WaffG, wie folgt, abzuändern (Neuerungen sind fett hervorgehoben):  
 
„(2) Ein Bedarf im Sinne des § 21 Abs. 2 ist jedenfalls als gegeben anzunehmen, wenn  

1. der Betroffene glaubhaft macht, dass er außerhalb von Wohn- oder 
Betriebsräumen oder seiner eingefriedeten Liegenschaften besonderen Gefahren 
ausgesetzt ist, denen am zweckmäßigsten mit Waffengewalt wirksam begegnet 
werden kann oder  

2. es sich um ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes handelt (§ 5 Abs. 1 
und 2 Sicherheitspolizeigesetz – SPG, BGBl. Nr. 566/1991). Diesfalls ist der 
Waffenpass dahin-gehend zu beschränken, dass nur Waffen mit Kaliber 9 mm 
oder darunter geführt werden dürfen oder  

3. es sich um Arbeitnehmer von Berufsdetektiven gemäß § 94 Z 62 
Gewerbeordnung 1994 (GewO) handelt, die zum gewerblichen Schutz von 
Personen gemäß § 129 Abs 1 Z 3 GewO eingesetzt werden oder  

4. es sich um Arbeitnehmer von Bewachungsunternehmen gemäß § 94 Z 62 
GewO handelt, die zur Durchführung von gewerblichen Transporten von Geld 
und Wertgegenständen mit Fahrzeugen des Straßenverkehrs gemäß § 129 
Abs 5 Z 3 GewO eingesetzt werden.“  
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